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Operative Adipositasbehandlung –
neue Fassung der Krankenpflegeleistungs-
verordnung (KLV)
A. Glättli*

In der Krankenpflegeleistungsverordnung An-
hang 1 ist geregelt, unter welchen Voraussetzun-
gen bei morbider Adipositas eine Operation
zur Gewichtsreduktion und Verminderung der
adipositasassoziierten Komorbidität als Pflicht-
leistung der Krankenkassen gilt. Die Swiss Study
Group for Morbid Obesity (SMOB) steht seit ihrer
Gründung im Dezember 1996 dem Bundesamt
für Sozialversicherung (BSV) und heute dem
Bundesamt für Gesundheit (BAG) als fachkom-
petenter Gesprächspartner zur Verfügung, um
die eidgenössische Leistungskommission (ELK)
in ihren Empfehlungen bezüglich Leistungs-
pflicht auf dem Gebiet der operativen Adiposi-
tasbehandlung zu beraten.

Die seit 1983 bestehende Fassung KLV An-
hang 1 zur operativen Adipositasbehandlung ist
im Rahmen dieser Zusammenarbeit redigiert
und seit 1. Januar 2000 neu in Kraft gesetzt wor-
den. Als Grundlage diente damals insbesondere
der «Consensus über die Behandlung der Adipo-
sitas in der Schweiz» aus dem Jahre 1999 [1], an
dem der damalige Präsident und das Gründungs-
mitglied der SMOB, PD Dr. Fritz Horber, mass-
geblich mitgearbeitet hatte. In den meisten
Punkten entsprach die neue KLV den internatio-
nal anerkannten Kriterien [2, 3], bis auf die Body-
Mass-Index-Grenze, die in der Schweiz generell
auf BMI 40 kg/m2 festgelegt wurde. In der übri-
gen Welt liegt die Grenze zur operativen Behand-
lung der morbiden Adipositas bei BMI 40 oder
bei BMI 35, wenn gleichzeitig eine adipositas-
assoziierte Komorbidität vorliegt. 

Aus bis heute unklaren Gründen wurde am
1. Januar 2004 das Wort «zusammenhängend» in
lit. d des KLV Anhangs 1.1 (Tab. 1) eingeschleust,
was folgendes bedeutete: Die Kosten für eine
Operation zur Behandlung der morbiden Adipo-
sitas wurden in der Grundversicherung nur noch
dann übernommen, wenn «eine zweijährige
zusammenhängende adäquate Therapie zur Ge-
wichtsreduktion erfolglos war». Jedem Laien
und erst recht jedem Adipositassachverständi-
gen war hier klar, dass eine zweijährige zu-
sammenhängende Diät nicht durchführbar ist.
Zudem konnte diese Änderung der Leistungsver-
ordnung dazu führen, dass während der folgen-

den zwei Jahre keine Operationen zur Behand-
lung der morbiden Adipositas mehr durch-
geführt werden konnten. Aufgrund dieser Be-
stimmung wurde in der Tat vielen Patienten eine
medizinisch indizierte Operation vorenthalten. 

Entsprechend wurde von verschiedenster
Seite interveniert. Die Schweizerische Adiposi-
tas-Stiftung (SAPS) unter der Leitung von Herrn
von Grünigen protestierte schriftlich beim BSV.
Die SMOB stellte offiziell den Antrag an das BAG,
das Wort «zusammenhängend» aus lit. d zu strei-
chen. Zudem schlug die SMOB brauchbare Defi-
nitionen vor, wie die Ausdrücke «adäquat» und
«erfolglos» interpretiert werden können (s.u.).
Von der Berner Patientenselbsthilfegruppe (Frau
Emma Wüthrich) wurde eine Unterschriften-
sammlung lanciert, um dem Anliegen noch
mehr Gewicht zu verleihen. Verschiedene Presse-
communiqués, Zeitungsartikel und ein Beitrag
in einem Privatfernsehen unterstützten unser
Anliegen.

Während unserer wiederholten Interventio-
nen war unschwer zu erkennen, dass die Interes-
sen der SMOB, welche die Anliegen der betroffe-
nen Patienten und der mit der Adipositas ver-
trauten Fachspezialisten vertritt, und der ELK,
welche die Kostenkontrolle im Gesundheitswe-
sen als erste Priorität ansieht, nicht deckungs-
gleich sind. Neueste Studien konnten zeigen,
dass bei der Behandlung der morbiden Adiposi-
tas die Chirurgie der konservativen Therapie
weit überlegen ist [4]. Um so mehr erachten wir
es als einen Erfolg, dass wir gemeinsam eine vor
allem für die betroffenen Patienten befriedi-
gende Lösung erreichen konnten. 

Die SMOB möchte zusammen mit den betei-
ligten Exponenten ihrer Befriedigung darüber
Ausdruck verleihen, dass in der neuen Fassung
der KLV Anhang 1.1 lit. d ab 1. Januar 2005 ihr
Antrag auf Streichung des Wortes «zusammen-
hängend» berücksichtigt worden ist. Damit wird
vermieden, dass die morbid adipösen Patienten
womöglich noch mehr diskriminiert werden.

In lit. g der KLV Anhang 1 ist das Evaluations-
register der SMOB gemeint, die seit 1. Januar
2001 schweizweit die Daten aller Operationen
zur Behandlung der morbiden Adipositas sam-
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melt und in verarbeiteter und anonymer Form
an das BAG weiterleitet. Seither ist es keinem
Zentrum mehr erlaubt, Adipositaschirurgie durch-
zuführen, ohne dass die Daten für das Register
zur Verfügung gestellt werden. 

Um weitere Missverständnisse auszuräumen,
hat die SMOB konkrete Vorschläge unterbreitet,
wie lit. d im Detail zu verstehen ist:

Als adäquate Therapien gelten:
1. Ernährungsberatung durch Ärztinnen/Ärzte

(auch Hausärzte) oder diplomierte Ernäh-
rungsberater/innen und/oder

2. verhaltenstherapeutische Programme inklu-
sive Psychotherapie und/oder

3. kalorienreduzierte Programme und/oder
4. bewegungstherapeutische Programme und/

oder
5. medikamentöse Therapie;
6. eine adäquate Therapie kann auch unabhän-

gig von krankenkassenpflichtigen Leistun-
gen/Produkten durchgeführt werden (z.B.
Selbstzahler).

Erfolglose Therapie: Das Gewichtsreduktionspro-
gramm, welches additiv während einer minima-
len Gesamtdauer von zwei Jahren durchgeführt
wurde, gilt dann als erfolglos, wenn in dieser
Zeit kein minimaler Gewichtsverlust von 16%
erreicht und 24 Monate nach Beginn gehalten
werden kann [5]. Diese zwei Jahre Therapiedauer
können aus verschiedenen adäquaten Therapie-
programmen zusammengesetzt werden. Als kür-
zeste Therapiedauer gilt 1 Monat.

Die Adipositas und die mit ihr assoziierten Ko-
morbiditäten werden in nächster Zukunft, sowohl
in gesundheitspolitischer wie auch in ökonomi-
scher Hinsicht, zum Hauptproblem im schweize-
rischen Gesundheitswesen werden [6]. Die kom-
plexe Problematik kann nur in einer gemeinsamen
und interdisziplinären Diskussion angegangen
werden. Die Swiss Study Group for Morbid Obe-
sity stellt sich für einen offenen und konstruktiven
Dialog weiterhin gerne zur Verfügung.
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Massnahmen Leistungspflicht Voraussetzungen Gültig ab

Operative Adipositasbehandlung (Gastric Ja a. Nach Rücksprache mit dem Vertrauensarzt oder der 1.1.2000/1.1.2004/1.1.2005
Roux-Y Bypass, Gastric Banding, Vertical Vertrauensärztin
Banded Gastroplasty) b. Der Patient oder die Patientin darf nicht älter sein als

60 Jahre.

c. Der Patient oder die Patientin hat einen Body Mass
Index (BMI) von mehr als 40.

d. Eine zweijährige adäquate Therapie zur Gewichts-
reduktion war erfolglos.

e. Vorliegen einer der folgenden Komorbiditäten:
arterielle Hypertonie mit breiter Manschette gemessen;
Diabetes mellitus; Schlafapnoe-Syndrom; Dyslipidämie;
degenerative behindernde Veränderungen des
Bewegungsapparates; Koronaropathie; Sterilität mit
Hyperandrogenismus; polyzystische Ovarien bei Frauen
in gebärfähigem Alter.

f. Durchführung der Operation in einem Spitalzentrum,
das über ein interdisziplinäres Team mit der not-
wendigen Erfahrung verfügt (Chirurgie, Psychotherapie,
Ernährungsberatung, Innere Medizin).

g. Einheitliches Evaluationsdesign mit Mengen- und
Kostenstatistik.

Tabelle 1
Seit 1. Januar 2005 geltende Bestimmungen in Anhang 1 der KLV zur operativen Adipositasbehandlung.


